
asskomm.de



asskomm.de

Videoüberwachung/Videoschutz
Welche Voraussetzungen sind für eine erfolgreiche 

Errichtung notwendig?



asskomm.de

§30 SächsPBG

Datenerhebung durch den Einsatz 
technischer Mittel zur 
Bildaufnahme und -aufzeichnung
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▌ Kaum ein Mittel in der Prävention polarisiert mehr.

• Forderungen nach mehr „Videoüberwachung“ aus allen Bereichen der Gesellschaft 
als Mittel zur Kriminalitätsbekämpfung und zur Steigerung des Sicherheitsgefühls

• Angst vor „Big Brother“ im öffentlichen Leben 
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Rechtsgrundlage?

❙Überwachung
 24 / 7 live Übertragung

 hoher Personalansatz

 Aufzeichnung  trotzdem notwendig

❙Aufzeichnung
 wo erfolgt Aufzeichnung und Speicherung

 wer hat Zugriff (Rollenverteilung)

 wie sind die Löschfristen und Löschvorgang 

Videoschutz

Welche Technik brauche ich und wie finanziere ich?
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▌ Videoschutz ist schwerer Eingriff in die Rechte der Bürger.

▌ Prüfung der Verhältnismäßigkeit (erforderlich, geeignet, angemessen) 

▌ Dazu sind im Vorfeld der rechtlichen Maßnahmen mehrere Prüfungshandlungen 
vorzunehmen:

• Wie stellt sich die Lage real dar und wie sind die Zukunftsprognosen?

• Was oder wen will ich erreichen?  

• Welche anderen Maßnahmen haben stattgefunden, mit welchem Ergebnis?

• Kann meine geplante Maßnahme überhaupt zum Ziel führen, ist sie geeignet, gibt es Alternativen? 

• Welche Partner brauche ich?
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Welche Partner brauche ich?

❙ Datenschutzbeauftragte/r der Kommune

❙ Polizeivollzugsdienst

❙ Verwaltung

❙ Gemeinderat

❙ Öffentlichkeitsarbeit
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Videoaufzeichnung im öffentlichen Raum

Bereich Claußstraße in 09557 Flöha – Entstehendes neues Stadtzentrum 
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Wieso erfolgt eine Videoaufzeichnung in diesem Bereich?

▌ Die Claußstraße ist Teil eines durch den Polizeivollzugsdienst festgelegten Kriminalitätsschwerpunktes.

▌ Die Senkung der Kriminalitätsbelastung (dokumentierte begangene Ordnungswidrigkeiten sowie 
Straftaten) konnte durch mildere Mittel nicht erreicht werden.

 Verbesserung der Beleuchtungssituation – Wegfall Nachtabschaltung
 Verstärkte Bestreifung durch den PVD sowie Stadtordnungsdienst

▌ Es bestehen weiterhin Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dort künftig erhebliche Gefahren für 
die öffentliche Sicherheit entstehen. 
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Zeitlicher Ablauf / Aufgaben bis zur Errichtung der Anlage zur Videoaufzeichnung

▌ Erstberatung durch die Geschäftsstelle des LPR im Rahmen von ASSKomm

▌ Klärung Überwachungsziel / Rechtsgrundlage (Durchsetzung Hausrecht § 13 SächsDSDG vs. 
Überwachung öffentlicher Bereich § 30 Abs. 1 Nr. 1 SächsPBG)

▌ Schaffung Datenlage auf für eine Überwachung nach §30 Abs.1 Nr. 1 SächsPBG
(Kriminalitätsauswertung)

▌ Einbindung des örtlichen Datenschutzbeauftragten der Kommune

▌ Erstellung eines Überwachungskonzeptes sowie einer Datenschutzfolgenabschätzung
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Zeitlicher Ablauf / Aufgaben bis zur Errichtung der Anlage zur Videoaufzeichnung

▌ Suche nach einer geeigneten Fachfirma zur Umsetzung des Überwachungskonzeptes:

 Beachtung der Zielsetzung (Identifikation oder Erkennung)

 Tag-/ Nachtqualität der Aufzeichnung

 Geeignete Hard- und Software zur Erfüllung der datenschutzrechtlichen Vorgaben

▌ Beauftragung und Umsetzung der geplanten Maßnahme

▌ Regelmäßige Evaluation der Videoaufzeichnung mit dem örtlichen Datenschutzbeauftragten.
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Die am häufigsten gestellte Frage:

▌ Wo und wie müssen wir einen Antrag zur Videoüberwachung stellen?

 Es ist kein Antrag erforderlich. Sobald die Tatbestände der jeweiligen Rechtsgrundlage erfüllt sind, 
kann eine Videoüberwachung durchgeführt werden.

▌ 30 Abs. 1 Nr. 1 SächsPBG:

 Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dort künftig erhebliche Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit entstehen 

▌ Prüfung Verhältnismäßigkeit
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Was kann im Nachgang passieren oder erforderlich werden:

▌ Überprüfung der Maßnahme der Videoüberwachung / -aufzeichnung durch die Aufsichtsbehörde   
„Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte“

Die von uns eingeleitete Videoaufzeichnung wird derzeit in einem laufenden Verfahren durch die 
Aufsichtsbehörde geprüft. Derzeit befinden wir uns in einem gemeinsamen Austausch und der Umsetzung der 
eingegangenen Hinweise der Aufsichtsbehörde.  Wir sehen dem Ausgang des Verfahrens auf Grund der 
vorhandenen Aktenlage und Vorarbeit positiv entgegen.







asskomm.de

https://www.datenschutz.sachsen.
de/download/Achtung_Kamera.pdf





asskomm.de

❙ Analyse der Ausgangslage, Wahl der Rechtsgrundlage 

❙ Frühzeitiges Einbeziehen der Datenschutzbeauftragten

❙ Einbeziehung des Kommunalrates, der zuständigen Polizeidirektion und aller Betroffenen vor Ort

❙ Klärung Aufzeichnung oder Live-Bilder (Datenschutz?), wer hat Zugriff?

❙ Festlegung des zu überwachenden Areals und die Kennzeichnung durch 
Hinweisschilder

❙ Auswahl geeigneter Technik

❙ Öffentlichkeitsarbeit

❙ Dokumentation
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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